
Myanmars. mit Aung San Suu Kyi und anderen politischen 
FOhrern. einschließlich den VeItretem ethnischer Gruppen. 
einen sachbezogenen politischen Dialog mWlIInebmen, als 
bestes Mittel zur F5rderung der nationalen Aussöhnung und 
der vo1lstlindigen und baldigen WiedeIherstellung der Dem0-
kratie; 

6. begrl4fJt ll14PerrJem die jilngsten Gespräche zwischen 
der Regierung Myanmars und dem Generalsekretär und 
ermutigt die Regierung Myanmars ferner. mit dem Generalse
kretär auch weiterhin voll zusammenzuarbeiten: 

7. fordert die Regierung Myanmars erneut nachdrUck1ich 
auf, entsprechend den von ihr verschiedentlich gegebenen 
Zusicherungen a\1es Erforderliche zur WiedeIherstellung der 
Dmnokratie zu unternebmen, im Einklang mit dem bei den 
demokratischen Wahlen von 1990 zum Ausdruck gebrachten 
Willen des Volkes. und sicherzustellen. daß die politischen 
Parteien ihre Tätigkeit ungehindert ausiIben können; 

8. stellt mit Besorgnis fest. daß die Mebrzahl der 1990 
ordnungsgemäß gewählten Volksvertreter nach wie vor von 
der 'Thi1nahme an den 'Thgungen der Nationalversamm1ung 
ausgeschlossen ist, die geschaffen wurde, um die Grund
elemente fIIr den Entwurf einer neuen Verfassung auszu
arbeiten. und daß eines der Ziele der Versammlung darin 
besteht, daffIr zu sorgen. daß die Streitkräfte auch in Zukunft 
eine fObrende Rolle im politischen Leben des Staates spielen. 
und stellt außerdem fest, daß es bislang weder ein Verfahren 
noch einen Zeitplan fIIr den Abschluß der Arbeit der 
Nationalversammlung gibt; 

9. fordert die Regierung Myanmars mit allem Nachdruck 
auf, a\1es Erforderliche zu tun. um im Einklang mit den 
Grundsätzen der Allgemeinen Erk1llnmg der Menschenrechte 
a\1en Bürgern die freie 'Thi1nahme am politischen Prozeß zu 
ermöglichen und insbesondere durch die Übertragung der 
Macht an die demokratisch gewählten Vertreter den Übergang 
zur Dmnokratie zu besch1eunigen; 

10. fordert die Regierung Myanmars nachdrlJck/ich auf, 
die volle Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten, einschließlich des Rechts der freien Meinungs
äußerung und der Versammlungsfreiheit, sowie den Schutz der 
Rechte der Angehörigen ethnischer und religiöser Minderhei
ten zu gewllhrleisten und den Verstößen gegen das Recht auf 
Leben und die Unversehrtheit der Person. der Praxis der 
Folterung. der Mißhandlung von Frauen, der Zwangsarbeit und 
Zwangsnmsied1ung sowie dem Verschwindenlassen und 
summarischen Hinrichtungen ein Ende zu setzen; 

11. appeUiert an die Regierung Myanmars. zu erwIIgen, 
Vertragspartei des Internationalen Paktes Ober bflrgerliche und 
politische Rechte"S und des Internationalen Paktes Ober 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte118 sowie des 
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame. un
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe" zu 
werden; 

12. fordert die Regierung Myanmars nachdrllck/ich auf, 
ihren Verpflichtungen als Vertragsstaal des Übereinkommens 
von 1930 über Zwangs- oder Pf\ichtarbeit (Übereinkommen 
Nr. 29) und des tThei:einkommens von 1948 über die Ver
einigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes 
(ObereUikommen Nr. 87) der Internationalen Arbeitsorganisa
tion nachzukommen; 
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13. betont. wie wichtig es ist, daß die Regierung My
anmars den Bedingungen in den Gefängnissen des Landes 
besondere Aufmerksamkeit widmet und dem Internationalen 
Komitee vom Roten Kreuz gestattet, mit den Gefangenen 
uneingescbrlinkt und vertraulich zu verkehren; 

14. bedauert die harten Strafen. die injilngster Zeit Ober 
eine Reihe von Dissidenten verhängt wurden, so auch Ober 
Personen, die abweichende Ansichten hinsichtlich der Verfah
ren der Nationalversamm1ung geäußert haben, und Personen, 
die unter anderem verurtei\t wurden, weil sie mit dem Sonder
berichterstatte Verhindung aufnehmen wollten; 

15. bedtmeTtll14fJerdem, daß zwar eine Reihe von politi
schen Gefangenen freige1assen wurden, daß zahlreichen 
politischen FOhrern jedoch noch immer ihre Freiheit und ihre 
Grundrechte vorenthalten werden; 

16. fordert die Regierung Myanmars auf, die Verpflich
tungen aus den Genfer Abkommen vom 12. August 19491

'10 

und insbesondere die VerpfJichtungen aus dem gemeinsamen 
Artikel 3 der Abkommen uneingescbräukt zu achten und sich 
die von unparteiischen humanitllren OrganIaationen angebote
nen Dieoste zunutze zu machen; 

17. gibt ihrer Besorgnis Ausdruck über den Angriff von 
Soldaten der Arntee von Myamnar auf das Zivilflücht1ings
Iager in Halockhani vom 21. Juli 1994; 

18. ermutigt die Regierung Myanmars, die erforderlichen 
Voraussetzungen zu schaffen. um ein Ende der Flüchtlings
ströme in die Nachbarländer sicherzuatellen, und die rasche 
Rllckfübrung und volle Wiedereingliederung der Flüchtlinge 
in Sicherheit und Würde zu erleichtern: 

19. enuchtden Generalsekretär. seine GesprlIche mit der 
Regierung Myanmars fortzusetzen, um ihr bei der Durch
ftIhrong dieser Resolotion und bei ihren Bemühungen um die 
Herbeifilhrung eineI nationalen Aussöhnung behDfficb zu sein, 
und der Generalversammlung auf ihrer fllnfzigsten 'Thgung 
sowie der Menschenrecbtskommission auf ihrer einundfllnfzig
sten 'Thgung Bericht zu erstatten; 

20. beschUeßt. ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer 
fllnfzigsten 'Thgung fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dezember 1994 

49/1l1B. DIe Mensehenrechtssltuation In Sudan 

Die Generalversammlung. 

geleitet von der Charta der Vereinten Nationen, der 
AI1gemeinen Erk1llnmg der Menschenrechtell

• den Interna
tionalen Menschenrecbtspakten17 und dem Internationalen 
fiberelnkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendis
kriminierung'. 

erneut erkliJrend. daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grundfreiheiten zu fördern und zu 
schützen und ihren VerpfJichtungen aus den verschiedenen 
Rechtsakten auf diesmn Gebiet nachzukommen, 

unter Hinweis auf die ResoIotion AHG/Res.213 (XXVIll) 
über die VerstIItkung der Zosammenarbeit und Koordinienmg 
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zwischen den afrikanischen Staaten, die von der Versammlung 
der Staats- und Regierungschefs der Organisation der afrika
nischen Einheit auf ihrer im Juni und Juli 1992 in Dakar 
abgehaltenen achtundzwanzigsten ordentlichen Thgung ver
abschiedet wurde"", sowie unter Hinweis auf die Erklllrung 
AHG/Decl.l (XXVI), die auf der im Juli 1990 in Addis Abeba 
abgehaltenen sechsundzwanzigsten ordentlichen Thgung ver
abschiedet wurde119

, 

sowie unter Hinweis auf Ihre Resolution 48/141 vom 
20. Dezember 1993 und Kenntnis nehmend von der Resolution 
1994/79 der Menschenrecbtskommission vom 9. März 1994 
Ober die Menscbenrechtssituation in Sudan", 

tief besorgt über die Meldungen, wonach in Sudan schwer
wiegende Menscbentecbtsverletzungen vorkommen, iJJs.. 
besondere summarische Hinrichtongen, Inbaftierungen ohne 
Gerichtsverfabren, zwangsweise Vertrelbungen und Folter, wie 
unter anderem in den Berichten beschrieben wird, die der 
Menschenrechtskommission auf ihrer achtundvierzigsten 
Thgung von dern Sonderberichterstatter für die Frage der 
Folter und dern Sonderberichterstatter für ~btlicbe, 
summarische oder willkürliche Hinrichtongen! , auf ihrer 
neunundvierzigsten Thgung von dem Sonderberichterstatter 
für die Frage der religiösen Intoleranz"! und auf ihrer filnfzig
sten Thgung von dem Sonderberichterstatter für außergericht
liebe, summarische oder willkOrliche Hinricbton und dem 
Sonderberichterstatter für die Frage der Fol~ vorgelegt 
wurden, 

mit Genugtuung über den letzten Bericht des Sonderbe
ricbterststters für die Menscbenrecbtssituation in Sudan!" und 
mit Besorgnis Kenntnis nehmend von den anbsltenden Men
schenrechtsverletzungen in Sudan, 

Kenntnis nehmend davon, daß der Vorsitzende der Men
scbenrechtskommission auf der einundsechzigsten Sitzung der 
filnfzigsten Thgung erklärt bat!", daß Sonderberichterstatter 
aufgrund eines feierlichen Beschlusses der internationalen 
Gemeinschaft eingesetzt werden und daß die ADzweiflung der 
Integrität der Sonderberichterstatter einer Anzweiflung der 
Integrität der Kommission selbst gleichkommt, 

besorgt darliber, daß die wiederholten Angriffe von 
Flugzeugen der Regierung Sudans auf zivile Ziele im SOden 
des Landes, unter klarer Verletzung des humanitären VÖlker
rechts, das Leid der Zivilbevölkerung noch erh!lht und zu 
Opfern unter der Zivilbevölkerung und unter den Mitarbeltero 
humanitllrer Organisationen gefllbrt haben, 

betonend, daß alle Konfliktparteien in Sudan verpflichtet 
sind, die Mitarbeiter humanitllrer Organisationen zu schlitzen, 

'" Sielte A/47/SS8, Anhang n. 
"9 Sielte A/45I482, AnJumg n. 
180 BlCN.4I19921\7 und Add\ bezlelttmgswelso BlCN.41\992/30 und 

KoJr.tund Add1. 
'81 BlCN.41\993I62 und KoJr.\ und Add\. 
,,, BlCNAll994t7 und KoJr.1 und 2 sowie Addl und 2bez1e1ttmgswels 

BICN.4I1994ß1. 
"' A/49/S39. AnJumg. 
,,, Siehe Ojficfol Records of du! EconomIc und SociaI CouncU, 1994. 

Supplenumt No. 4 und Kotrlgettdum (B11994124 und KoJr.l). Kap. XII, Zlf
fer480. 

zutiefst besorgt darliber, daß der ZivilbevIlIkerug nscb wie 
vor der Zugang zu lnupanitärer Hilfe erschwert wird, was eine 
Bedrohung menschlichen Lebens und eine Verletzung der 
Menschenwürde darsteIIt,jedocb mit Genugtuung dariiber, daß 
der Dialog zwischen der Regierung Sudans und den anderen 
Parteien, den Geberregierungen und den privaten intema
tinnalen freiwilligen Hilfswerken Ober die Auslieferung von 
humanitllren Hilfsglltern fortgesetzt wird, und ihrer Hoffnung 
Ausdruck verleihend, daß dieser Dialog zu einer bess Ien 
Zusammenarbeit bei der Auslieferung von bumanitIIren 
Hilfsglltern an alle Hilfsbedlkftigen fIIbren wird, 

hOckst beunrulrlgt über die große Zabl von Personen in 
Sudan, die im eigenen Land zu Vertriebenen und zu Opfern 
von Diskriminierung gewurden sind und zu denen auch 
Angehörige ethnischer Minderheiten zIihlen, die unter Verlet
zung ihrer Menschenrechte zwangsweise vertrieben warden 
und die Sofortbilfe und Schutz benötigen, 

sowie hJJchst beunruhigt Ober die Massenabwandenmg von 
Flüchtlingen in die Nacbbarllinder und im Bewußtsein der für 
diese LIInder dadureb venu:sacbten Belastung, jedoch mit dem 
Ausdruck ihrer Anerkennung für die Anstrengungen, welcbe 
die Gastlilnder und die internationale Gemeinschaft unterneh-
men, um den Flllcht1ingen ZU helfen, . 

zutiefst besorgt über Berichte, wonach im nördlicben und 
im !riIdlichen Sudan die Praxis der Zwangs- oder Pflicbtarbeit 
welterbesteht, obwohl diese nscb I'1Jdanesiscbem Recht und 
nscb dem Völkerrecht verboten ist, 

in hOchslem MqJJe beunruhigt Ober die wiederbolten Ffille 
von Gewalttätigkeit gegen unschuldige Zivilpersonen in 
Sudan, so auch seitens der Regierung gegen Vertriebene im 
Norden und seitens der Rebellen im SOden, 

beunrulrlgt darliber, daß die Regierung Sudans noch immer 
keine voDstiindige und unpmteiisehe Untersuchung der T!ltung 
von sudanesischen Stantsangebörigen vorgenommen hat, die 
für auslIIndiscbe Hilfsorganisationen und 8nslllndische Regie
rungen tlitig waren, 

nachdrllckllch tIora!if hinweisend, daß es unerlllßlich ist, 
der scbwerwiegenden Verschlechterung der Menscbenrecbts
situation in Sudan, namentlich den Menscbenrechtsverlet
zungen, zu denen es in den Nubabergen gekommen ist, ein 
Ende zu setzen, 

zutiefst besorgt Ober das im Bericht des Sonderbericht
erstatters!" beschriebene Problem der unbegleiteten Minder
jllbrigen und der Verwendung von Kindern als Soldaten durch 
alle Parteien, trotz der wiederbolten Aufforderungen der 
internationalen Gemeinschaft, dieser Praxis ein Ende zu 
setzen, 

in Anerkennung der Tatsache, daß in den letzten drei 
Jabtzehnten zablreicbe Flüchtlinge aus mehreren NacbbarIlIn
dem in Sudan Aufnahme gefunden haben, 

mit Genugtuung Ober die Anstrengungen, die die Vereinten 
Nationen und andere bumanitIire Organisationen unternehmen, 
um hilfshedQrftigen Sndanesen lullDanitftre Hilfe zu gewiibren, 

1. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die 
scbwerwiegenden und fortgesetzten Menscbenrecbtsverlet
zungen in Sudan, insbesondere die summarischen Hinricbton
gen, lnbaftierongen ohne ordnungsgemllBes Gerichtsverfahren, 
zwangsweisen Vertreibungen, Folter und Zwangsarbeit; 



2. dankt dem Sonderberichterstatter fIlr seinen jlIng
sten Bericht über die Situation der Menschenrechte in Su
dan1ll3

; 

3. fordert die Regierung Sudans nachdrIlckllch mif, die 
Menschenrechte uneingeschränkt zu achten, und fordert alle 
Parteien zur Zusammenarbeit auf, um die Achtung dieser 
Rechte ZU gewährleisten; 

4. steHt mit MlfJjalIenfest, daß die Regierung Sudans den 
Besuch des Sonderberichterstnlters in Sudan im September 
1993 behindert hat, namentlich durch die Festnahme von 
Personen, die mit ihm zusammengetroffen sind oder dies 
versucht haben; 

5. fordert die Regierung Sudans mif, die anwendbaren 
intemationalen Rechtsakte auf dem Gebiet der Menschenrech
te, deren Vertragspartei Sudan ist, insbesondere die interna
tionalen Menschenrechtspaktel7, des Intemntionale Überein
kommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimine
rung', die Konvention über die Rechte des Kindes", des 
'Obereinkommen betreffend die Sklaverei in der geänderten 
Fassung'" und des Zusatzfibereinkommen über die Abschnf
fung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereililmllcher 
Einrichtungen und Praktikeni" , einzuhalten und sicherzu
stellen, daß alle in ihrem Hoheitsgebiet lebenden und ihrer 
Hoheitsgewalt unterstehenden Personen, so auch die Mit
glieder aller religiösen und ethnischen Groppen, in den vollen 
Genuß der in diesen Dokumenten anerkannten Rechte ge
langen; 

6. fordert die Regierung Sudans nacluJrllckllch mif, 
sofort alle Luftangriffe und sonstigen Angriffe einzustellen, 
die gegen des humanitäre Völkerrecht verstoßen, und un
verzflglich die Umstände der wiederholten Luftangriffe auf 
zivile Ziele im slldlichen Sudan darzulegen; 

7. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von den Bemühun
gen, die die Stsntschefs der Mitgliedstssten der ZwisChen
stsatlichen Behörde fIlr Dllrrebeklimpfung und Entwicklung 
(Ätbiopien, Eritrea, Kenin und U gandn) derzeit auf regionaler 
Ebene unternehmen, um den KonfIik1parteien in Sudan bei der 
Herbeifllhrung einer friedlichen Regelung behilflich zu sein; 

8. fordert alle Kont1iktpnrteien nacIuJrllckllch mif, einer 
sofortigen Waffenruhe zuzustimmen und voll mit der regiona
len Initiative zusammenzuarbeI welche die Stsntschefs der 
Mitgliedstsaten der Zwischenstsatlichen Behörde fIlr DQrrehe
kämpfung und Entwicklung (Äthiopien, Eritrea, Kenin und 
Ugandn) zur Zeit unternehmen; 

9. fordert alle an den Feindseligkeiten heteiligten 
Parteien mit allem Nachdruck mif, verstärkte Anstrengungen 
im Hinblick auf die Aushandlung einer gerechten Lösung des 
bHrgerkriegslibnUchen Konflikts zu unternehmen, um die 
Achtong vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten des 
sudanesischen Volkes sicherzustellen und SO die erforderlichen 
VOJ:IIJ1ssetZ!mgen fIlr ein Ende der Abwnndernng sudanesischer 
Flüchtlinge in die Nachbarlllnder zu schaffen und ihre baldige 
Rückkehr nach Sudan zu erleichtern, und hegrüßt die An
strengungen, die unternommen werden, um den dieshezllgli
chen Dialog zwischen den Parteien zu erleichtern; 

10. fordert alle an den Feindseligkeiten beteiligten 
Parteien mif, die anwendbaren Bestimmungen des humanitliren 

'" Vereinte Nelionen, Treaty Sems. VoI. 266, Nt. 3822. 
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Völkerrechts, einscbließlich des genwinsmIlen Artikels 3 der 
Genfer Abkommen vom 12. August 1949170 und der dnzuge
hörigen Zusatzprotokolle von 1977171 uneingeschränkt ZU ach
ten, der Anwendung von Waffengewalt gegen die Zivilbevöl
kerung ein Ende zu setzen und alle Zivilpersonen, namentlich 
Frauen, Kinder und Angehörige ethnischer und religiöser 
Minderlleiten, vor Verstößen zu schützen, insbesondere vor 
Zwangsverscbickungen, wilIkOrlicher Inhaftnnhme, MiUhand
lung, Folter und summarischer Hinrichtung, und bek1agt die 
Folgen, die der Einsatz von T .andminen sowohl durch die 
StreitkriIfte der Regierung als auch durch die Streltkrllfte der 
Rebellen fIlr unschuldige Zivilpersonen bat; 

11. fordert die Regierung Sudans und die anderen Parteien 
erneut mif, den internationalen Organisationen, humanitären 
Organisationen und Geherregierungen die Auslieferung huma
nitlIrer Hilfsgßter an die Zivi1hevölkerung zu geststten und die 
Initiativen der Sekretariats-HaoptabteIlung Humanitäre Ange
legenheiten im Hinblick auf die Auslieferung von humanitliren 
HilfsgUtern an alle HilfshedOrftigen zu unterstützen; 

12. fordert die Regierung Sudans erneut mif, sicher
zustellen, daß die Tötong von sndanesischen Staatsangehöri
gen, die fIlr ausIlIndische Hi1fsorganisationen und wJsliindische 
Regierungen tätig waren, durch die unabbilngige gerichtliche 
Untersuchungskommission vollständig, grDnd1ich und umge
hend untersucht wird; 

13. begr!4Pt den Beschluß der Menschenrechtskommis
sion, des Mandnt des Sonderberichterstatters um ein weiteres 
Jahr zu ver1llngern; 

14. ersuch/den GenmaIsekretIir, dem Sonderberichterstst
ter auch weiterhin jede erforderliche HiJfe bei der Wahrneh
mung seines Mandnts zn gewilhrenö 

15. fordert die Regierung Sudans mif, mit dem Sonderbe
richteIststIe.t voll und vorhebaltlos znsammenzumbeiten und 
ihm bei der Wahrnehmung seines Mandnts behilflich zn sein 
und zn diesem Zweck alle erforderlichen Maßnahmen ZU 

ergreifen, um sicherzustellen, daß der Sonderberich\e1stst1e.t 
ungehinderten und unbegrenzten Zugang ZU jeder .Person in 
Sudan hat, mit der er zllllßJ!lmeillleffen möchte. ohne daß diese 
Person Drohungen oder Repressa1Ien ausgesetzt ist; 

16. empfiehlt, die ernsteMenschenrechtssitoation in Sudan 
und die regionalen Bemühungen um eine BeendIgung der 
Feindseligkeiten und des menschlichen Leids im Süden des 
Landes laufend zu verfolgen, und bittet die Menschenrechts
kommission, sich auf ihrer einundfDnfzigsten Thgtmg vor
dringlich mit der Menschenrechtssituation in Sudan ZU 

befallsenö 

beschließt, ihre Behandlung dieser Frage auf ihrer flInfzig
aten Thgtmg fortzusetzen. 

94. Pletuusitvmg 
23. Dezember 1994 

4!I/1lI9. DIe Ml!ßScltenrechtsshnaCfoll in Kpmbodseha 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundsätzen, die in der Charta der VeJ.'o 
einten Nationen, der Allgemeinen Erldlirung der Menschen
rechtell und den Intemationa1en Menschenrechtspaktenl7 ver
ankert sind, 




